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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Wasserkraft

Verschiedene Medien berichteten 2018 über das «Massaker» an Wanderfischen in den
hiesigen Wasserturbinen. Im neuen, 2011 in Kraft getretenen Gewässerschutzgesetz ist
vorgesehen, bis ins Jahr 2030 landesweit alle Anlagen zu sanieren und fischgerecht
auszugestalten. Diese Sanierungen werden gebührenbasiert via Bund von den
Stromverbraucherinnen und -verbrauchern finanziert. Das BAFU, der Schweizerische
Fischereiverband sowie Umweltverbände bezweifeln aber mittlerweile, dass die CHF 1
Mrd. Gebühreneinnahmen reichen werden, um sämtliche Fischtreppen und
Fischabstiege finanzieren zu können, und sehen die Fischbestände in Gefahr.
Auswertungen des BAFU aus dem Jahr 2013 zufolge bestünden in der Schweiz rund
1000 Querbauten auf Gewässern, die eine freie Fischwanderung behinderten. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 03.06.2019
MARCO ACKERMANN

Umweltschutz

Gewässerschutz

Der Ton zwischen Pro Natura und den Bauern verschärfte sich im Sommer 2016, als die
Naturschutzorganisation Ende Mai eine Plakatkampagne startete, in der sie die
Landwirtschaft für die Pestizidbelastung in den Gewässern verantwortlich machte.
Der Schweizer Bauernverband (SBV) fühlte sich von dieser Kampagne zu Unrecht
angegriffen. Die Branche habe in den letzten Jahren grosse Anstrengungen
unternommen, um die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln zu optimieren,
verteidigte sich der Verband in einer Medienmitteilung. Der konfrontative Kurs von Pro
Natura sei unverständlich; das Gespräch zu suchen wäre zielführender. Pro Natura
wiederum liess verlauten, dass ein zielführender Dialog mit den Bauern über den
Einsatz von Pestiziden nicht möglich sei, da die Landwirte aus dem Einsatz von
Pestiziden resultierende Probleme negieren würden. In die Hand spielte der
Naturschutzorganisation ein kurz darauf vom BAFU veröffentlichter Bericht, der die
Landwirtschaft als primäre Quelle von Mikroverunreinigungen durch diffuse Einträge
identifizierte und Verunreinigungen durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln für
die Wasserlebewesen als am problematischsten erachtete. Den Zeitpunkt zur
Lancierung ihrer Kampagne hatte Pro Natura nicht zufällig gewählt, sondern bewusst
um den Termin gelegt, an dem der Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in die Vernehmlassung gelangte. Es gelte, den
Druck aus der Öffentlichkeit aufrecht zu erhalten, bestätigte der Sprecher der
Organisation. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass Interessenvertreter aus
Landwirtschaft und Chemieindustrie den Aktionsplan entschärfen würden.

Bereits Ende 2015 hatte Pro Natura die Bauern in einer Medienmitteilung angeklagt,
sich nicht um die Umwelt zu scheren. Ferner habe sich der Bauernverband im Aufruf
zur Demonstration gegen die vorgesehenen Budgetkürzungen vom November 2015
explizit gegen den Gewässerschutz ausgesprochen, lautete ein weiterer, zu jener Zeit
von Pro Natura erhobener Vorwurf. Auch diese Anschuldigungen wies der
Bauernverband damals zurück. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.05.2016
MARLÈNE GERBER

Lange Zeit galt das Trinkwasser in der Schweiz als sicher und sauber. Man rühmte sich
sogar, das beste Trinkwasser der Welt zu haben. Mit den Debatten um die beiden
Volksinitiativen «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung» und «Für eine
Schweiz ohne synthetische Pestizide» sowie der medialen Berichterstattung über
Abbauprodukte von Pflanzenschutzmitteln im Grundwasser bekam dieses Image jedoch
Risse. 
Als die EU im Frühling 2019 beschloss, den in Pflanzenschutzmitteln oft verwendeten
Wirkstoff Chlorothalonil zu verbieten, nachdem er als möglicherweise krebserregend
eingestuft worden war, zogen kurze Zeit später auch die Schweizer Behörden nach und
kündigten ein Anwendungsverbot dieses Stoffes auf den 1. Januar 2020 an. Mit dieser
neuen Einschätzung änderte sich auch automatisch der Grenzwert für diesen Stoff auf
0.1 Mikrogramm pro Liter. Nach dieser Verschärfung des Grenzwertes wurden in

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.08.2019
BERNADETTE FLÜCKIGER
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mehreren Gemeinden im Mittelland die Grenzwerte überschreitende Mengen von
Chlorothalonil im Trinkwasser gefunden. Entsprechend wurden einzelne
Trinkwasserfassungen vom Netz genommen. 
Die Debatte richtig entfacht hatte schliesslich ein Bericht der Nationalen
Grundwasserbeobachtung NAQUA, welchen das BAFU Mitte August 2019 publizierte. In
diesem Bericht wurde die Entwicklung des Grundwasserzustands zwischen den Jahren
2007 und 2016 anhand von Messungen an 600 Stellen in der Schweiz aufgezeigt. Der
Bericht zeigte, dass vor allem Nitrat und Rückstände von Pflanzenschutzmitteln die
Grundwasserqualität beeinträchtigten. Als Hauptquelle für die grossflächige Belastung
des Grundwassers mit diesen Stoffen bezeichnete das BAFU die intensive
Landwirtschaft. Das BAFU forderte in der Folge, dass das Grundwasser konsequenter
geschützt werden müsse, damit der Druck auf das Trinkwasser nicht weiter zunehme
und die Verunreinigungen abnähmen. Konkret müssten die Stoffeinträge aus der
Agrarwirtschaft sowie der Siedlungsentwässerung (Mikroverunreinigungen) und der
Altlasten (v.a. Kohlenwasserstoffe) zwingend sinken, zumal sich die Effekte der
Massnahmen erst nach einer gewissen Zeit zeigten. 
Für die Medien war dieser Bericht Anlass für eine breite und kontroverse
Berichterstattung. Zum einen war die Berichterstattung von einer gewissen Sorge um
die Qualität und Sicherheit des Grund- und Trinkwassers geprägt und es wurde
detailliert über einzelne Messungen in den Kantonen und in einzelnen Gemeinden
berichtet. Zum anderen wurde auch über die Urheber der Stoffeinträge diskutiert,
wobei insbesondere die Rolle der Landwirtschaft im Vergleich zu anderen Faktoren
diskutiert wurde. Die politischen Auswirkungen der BAFU-Studie wurden ebenso
erörtert. So wurde beispielsweise gemutmasst, ob das BAFU den Bericht absichtlich zu
einem Zeitpunkt veröffentlicht habe, an welchem Nationalrat und Ständerat über
mögliche Gegenvorschläge zu den beiden Trinkwasser/Pestizid-Initiativen diskutierten
und ob das Bundesamt somit dem Anliegen der Initianten mehr Schub verleihen
möchte. Die Weltwoche vertrat sogar den Standpunkt, dass bei genauerer Betrachtung
der Zahlen eine Verbesserung der Messwerte festgestellt werden könne; der
überwiegende Teil der Grundwasservorkommen sei in einem sehr guten Zustand.
Zudem seien diejenigen Probleme, die vorhanden seien, nicht primär auf die
Landwirtschaft zurückzuführen, sondern vielmehr auf das Bevölkerungswachstum und
die dichte Besiedlung der Schweiz. Bauernverbandspräsident und Nationalrat Markus
Ritter (cvp, SG) wehrte sich seinerseits in einen Interview mit der NZZ gegen den
«politisch gefärbten Alarmismus» des BAFU und gegen die Vorwürfe an die Bauern.
Letztere hielten sich bereits heute an die Gesetze und würden nur die erlaubte Menge
an Pflanzenschutzmitteln ausbringen. Der Bauernverband brachte sogar eine
Pressemitteilung zum BAFU-Bericht heraus und schob darin den schwarzen Peter den
Kantonen und den Betreibenden der Wasserfassungen zu, welche die
Grundwasserfassungen nicht bundesrechtskonform ausgeschieden hätten. 
Landwirtschaftsminister Parmelin wiederum stellte kurz darauf das weitere Vorgehen
bei der Agrarpolitik nach 2022 (AP22+) vor, welche ein ganzes Massnahmenpaket zum
Trinkwasserschutz (z.B. Verbot von Pflanzenschutzmitteln mit erhöhten Umweltrisiken)
vorsah. Zudem soll gemäss Bundesrat im Rahmen der AP22+ der Nitrat- und
Phosphoreintrag beim Düngen und Güllen bis 2025 um 10 Prozent sinken, bis 2030 um
20 Prozent. Für Beat Jans (sp, BS) reichten die bundesrätlichen Vorschläge zur
Verbesserung der Grund- und Trinkwasserqualität nicht. Er reichte in der Folge die
parlamentarische Initiative 19.430 ein, welche verlangt, mittels Änderung des
Gewässerschutzgesetzes den Einsatz von Pestiziden zu verbieten, falls diese die
Wasserqualität stark beeinträchtigen. 3

Sozialpolitik
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Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Angesichts der prekären Finanzlage von Bund und Kantonen wurden Sparmassnahmen
auch bei den Sozialversicherungen nicht mehr ausgeschlossen. Eine aus Vertretern
des EFD und der kantonalen Finanzdirektoren bestehende Arbeitsgruppe regte in
einem Diskussionspapier unter anderem an, mittelfristig auf die Revision und somit den
Ausbau der Ergänzungsleistungen zu verzichten, den vollen Teuerungsausgleich auf den
AHV/IV-Renten für ein Jahr zu streichen, die Viertelsrenten in der IV abzuschaffen und
die Bundesbeiträge zur Verbilligung der Krankenkassenprämien zu kürzen. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.05.1993
MARIANNE BENTELI

Ein besonderes Problem stellt sich bezüglich der ersten grossen Einwanderungswelle
der 50er und 60er Jahre; als junge, kräftige, aber meist unqualifizierte Männer und
Frauen übernahmen diese – vorwiegend aus Italien stammenden – Immigranten damals
die körperlich harten und schlecht bezahlten Arbeiten, welche die Schweizer mieden.
Heute sind diese Personen im Pensionsalter, haben häufig gesundheitliche Probleme
und beziehen deutlich tiefere Renten als die Schweizer, da sie nicht nur geringere
Einkommen hatten, sondern häufig auch Beitragslücken aufweisen. Ursprünglich hatte
man damit gerechnet, dass diese Menschen im Alter in ihre Heimat zurückkehren
würden. Nun zeigte sich, dass gewisse Eigenheiten des schweizerischen
Sozialversicherungssystems diese Rückkehr mehr behindern denn ermutigen. Der
Anspruch auf Ergänzungsleistungen (EL) beispielsweise erlischt mit der Ausreise und
kann bei einer späteren neuerlichen Einreise nicht wieder aktiviert werden. Der
Direktor des Bundesamtes für Sozialversicherung (BSV), Otto Piller, regte deshalb an,
dass eine einmalige zehnjährige Wohnsitzdauer generell für den Bezug von EL
ausreichen sollte. Eine weitere Schwierigkeit besteht in der obligatorischen
Krankengrundversicherung. Bei einer definitiven Ausreise fällt deren Schutz dahin; der
Beitritt zu einer ausländischen Kasse ist aber nicht in jedem Fall ohne weiteres möglich.
Hier wird das bilaterale Abkommen mit der EU über den freien Personenverkehr eine
Erleichterung bringen, da es allen Betroffenen ermöglichen wird, auch im Ausland bei
einer schweizerischen Kasse versichert zu bleiben. In seinem Wunsch nach mehr
Solidarität mit diesen Menschen erinnerte der BSV-Direktor daran, dass die Lage der
AHV ohne die ausländischen Versicherten um einiges schwieriger wäre, als sie ohnehin
ist. Heute sind die ausländischen Arbeitskräfte Netto-Zahler: sie kommen für einen
Viertel der Beiträge auf, beziehen aber aufgrund ihrer Altersstruktur nur 13% der
Leistungen. Erst in rund 20 Jahren werden sich Beitragszahlung und Leistungsbezug
annähern [26]. 5

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.10.1999
MARIANNE BENTELI

Im Zuge der starken medialen und politischen Präsenz einerseits des
Krankenversicherungs- und andererseits des Altersvorsorgesystems, und weil Ende
Dezember die dreijährige Einführungsphase der neuen Pflegefinanzierung auslief,
wurde im Jahr 2014 eine bereits früher geäusserte Forderung erneut breit diskutiert:
Jene nach einer obligatorischen Alterspflegeversicherung. Einen konkreten Anlass
dazu bieten die demographische Alterung und die Entwicklungen in der Medizin, welche
die Kosten der Alterspflege stark ansteigen lassen: Manche Experten rechnen mit einer
Verdoppelung der aktuellen Kosten bis ins Jahr 2030. Eine durchschnittliche Person in
der Schweiz wird heute im Alter von 81 Jahren pflegebedürftig und muss dann für rund
950 Tage gepflegt werden, wobei sich die Kosten in einem Pflegeheim im Schnitt auf
CHF 7‘500 monatlich belaufen. Unabhängig von ihrem Einkommen und Vermögen
müssen die Bewohnerinnen und Bewohner einen maximalen Anteil der Pflegekosten
von CHF 26,60 täglich übernehmen, für den Rest kommen die Krankenversicherung und
die öffentliche Hand auf. Die Kosten für Hotellerie und Betreuung gehen dagegen
vollständig zulasten der Patientinnen und Patienten. Diese Kosten übersteigen die
Möglichkeiten vieler Rentnerinnen und Rentner, welche in Folge auf
Ergänzungsleistungen (EL) zur AHV angewiesen sind. Aktuell trifft dies auf 53% der
Personen in Alters- und Pflegeheimen zu. Die Kosten für EL haben sich seit dem Jahr
2000 fast verdoppelt und betragen gegenwärtig rund CHF 4,5 Mrd. jährlich, was in der
Grössenordnung der Ausgaben für die Landesverteidigung liegt. Zudem werden Kantone
und Gemeinden, welche sich an den Kosten ihrer Pflegeplätze beteiligen, stark belastet.
Vor diesem Hintergrund wurden Forderungen nach verschiedenen Massnahmen
geäussert, um die bestehenden Sozialwerke und die Steuerzahlenden zu entlasten
sowie die Finanzierung der Alterspflege auf eine nachhaltige Basis zu stellen. Die
Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen schlug zwei Modelle für die Abdeckung
dieses Risikos vor: Entweder könnten ab einem Alter von 40 oder 45 Jahren zusätzliche

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.11.2014
FLAVIA CARONI
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Beiträge an die Krankenversicherung entrichtet werden – hier sei mit individuellen
Zusatzkosten von rund CHF 30 monatlich zu rechnen – oder es solle eine neue, durch
Lohnabzüge finanzierte Pflegeversicherung eingerichtet werden. Auch der Direktor der
Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren sprach sich für eine
obligatorische Pflegeversicherung aus. Im Juli veröffentlichte die liberale Denkfabrik
„Avenir Suisse" ein Buch, in dem sie unter anderem eine Versicherung nach dem
Kapitaldeckungsprinzip vorschlug, in die alle älteren Bürgerinnen und Bürger einzahlen
würden. Diese Versicherung sollte organisatorisch bei der Krankenversicherung
angesiedelt werden. Ausgehend von einem Beitragsbeginn mit 55 Jahren und einer
Beitragsdauer von 26 Jahren würde eine monatliche Prämie von rund CHF 300
resultieren – ein hoher Betrag, der jedoch zum Teil durch Einsparungen bei
Krankenversicherungsprämien und Steuern kompensiert werden könnte. Ergänzt würde
das Vorsorgekapital durch Zinserträge. Nicht aufgebrauchtes Kapital sollte nach dem
Ableben vererbt werden können, um einen Anreiz für einen haushälterischen Umgang
mit den Geldern zu schaffen, höhere Kosten sollten dagegen durch eine klassische
Versicherung mit Risikoprämien gedeckt werden. Sämtliche geäusserten Ideen stiessen
auf ein gemischtes Echo und erhielten eher pessimistische Prognosen betreffend ihrer
politischen Durchsetzbarkeit. Während bürgerliche Kreise sich gegen die Schaffung
eines neuen, eigenen Sozialwerkes stellen dürften, befürchteten andere eine
Schwächung der Solidarität durch verstärkte Belastung der älteren Generation. Das
Gesundheitssystem basiere auf der Kostenbeteiligung aller Versicherten. Auch wurde
betont, die Finanzierung der Pflege über Steuern sei erwünscht, da sie höhere
Einkommen stärker belaste als tiefere. Manche Sachverständige erwarten zudem
mittelfristig eine Entspannung der Lage, da der Anteil von Rentnerinnen und Rentnern,
welche Leistungen aus der seit 1985 obligatorischen beruflichen Vorsorge beziehen,
zunimmt. 6

Ergänzungsleistungen (EL)

Die Besserstellung bedürftiger Rentnerinnen und Rentner stiess in der
Vernehmlassung auf breite Zustimmung. Bei der Finanzierung forderten aber mehrere
Kantone eine stärkere Beteiligung des Bundes. Während die SP generell zustimmte,
verlangten die bürgerlichen Parteien eine bessere Abstimmung mit den Ergebnissen des
Drei-Säulen- und des IDA FiSo-Berichts. 7

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.12.1995
MARIANNE BENTELI

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Radio und Fernsehen

Die SRG musste im Berichtsjahr zum ersten Mal seit 1998 wieder einen Verlust
verbuchen. Das Defizit belief sich auf 18,3 Mio Fr., wohingegen im Jahr 2000 noch ein
Gewinn von 24,5 Mio Fr. hatte ausgewiesen werden können. Als Grund für das schlechte
Ergebnis gab die SRG die rückläufigen Werbeeinnahmen an, welche von 304,4 Mio Fr.
im Jahr 2000 auf 267 Mio Fr. gesunken waren. Im November kündigte die SRG eine
Erhöhung der Gebühren für das Radio um 65 Rappen sowie derjenigen für das
Fernsehen um Fr. 1.10 an. Als Begründung führte die SRG die Gebührenbefreiung von
Ergänzungsleistungsbezügerinnen und -bezügern an. Nach der Überweisung einer
Empfehlung Studer (sp, NE) durch den Ständerat, wonach Empfänger von AHV/IV-
Ergänzungsleistungen von der Gebührenpflicht befreit werden sollen – falls sie darum
ersuchen, hatte der Bundesrat im Sommer eine entsprechende Änderung der Radio-
und Fernsehverordnung in Kraft gesetzt. 8

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.09.2001
ELISABETH EHRENSPERGER
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